
Abstimmungsweisung zur Urnenabstimmung 
vom 25. September 2022

An die Stimmberechtigten der röm.-kath. 
Kirchgemeinde Regensdorf

Wir laden Sie ein, die Vorlage zu prüfen und darüber 
brieflich oder an der Urne abzustimmen.

Kirchenpflege 
Giovanni Catania, Präsident
Gebhard Schumann, Aktuar

Regensdorf, 29. Juli 2022

Vorlage
Bewilligung eines Baukredits über Fr. 6‘170‘000 
inkl. MWSt. für bauliche Sanierungsmassnahmen 
des Kirchenzentrums

Antrag 
Die Kirchenpflege unterbreitet der röm.-kath. 
Kirchgemeinde Regensdorf folgenden Antrag:
Für die Ausführung von baulichen Sanierungs-
massnahmen des Kirchenzentrums Regensdorf 
wird ein Baukredit über Fr. 6‘170‘000 inkl. MWSt. 
bewilligt.

Der Kredit geht zulasten der Investitionsrechnung. 
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um 
die Kosten, die durch die Veränderung des Schwei-
zer Baupreisindexes, Region Zürich, zwischen der 
Preisbasis 1. April 2019 und der Ausführung ent-
stehen.
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I. Zur Kreditvorlage im Allgemeinen und zur Vorgeschichte

An der Kirchgemeindeversammlung (KGV) vom 29. August 2021 wurde das Kreditbegehren für die  
Sanierung des Kirchenzentrums der röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf, umfassend die Gebäudeteile 
Mauritiussaal, Administration, Sakralbau, Gemeinderäume, Foyer, Bistro, Atrium (exkl. Pfarrhaus), 
behandelt. Dabei wurde der Beschluss gefasst, das Geschäft an der Urne abstimmen zu lassen.

2. Ergebnisse der Kirchgemeindeversammlung 
vom 29. August 2021

Mit Bezug auf das Basispaket wurde an der Kirch-
gemeindeversammlung ein Änderungsantrag gut-
geheissen, wonach der Baukredit Basispaket um 
die Position «900 Ausstattung» in der Höhe von  
Fr. 183’000 (inkl. MWSt. ohne Honorare) sowie die 
Position «910 Liturgische Ausstattung» in der Höhe 
von Fr. 162’000 (inkl. MWSt. ohne Honorare) zu  
kürzen sei.

In der Schlussabstimmung wurde der so reduzierte 
Baukredit (unter Vorbehalt der noch genau zu 
berechnenden Summe inkl. Honorare) abgelehnt. 
Zu einer Abstimmung über den Baukredit für das 
Zusatzpaket kam es infolge der Ablehnung des Kre-
dites für das Basispaket nicht.

Gutgeheissen wurde schliesslich mit 131 zu 124 
Stimmen ein Antrag, wonach über den Beschluss 
der Kirchgemeindeversammlung nachträglich 
noch an der Urne abzustimmen sei. 

Die massgeblichen Rechtsgrundlagen verlangen 
eine nachträgliche Urnenabstimmung über den 
Beschluss der Kirchgemeindeversammlung (vor-
liegend also der um die angenommenen Kürzungen 
angepasste Baukredit – ohne Zusatzpaket), nicht 
aber eine anderweitig überarbeitete Vorlage, eine 
gesamthafte Abstimmung über beide Anträge 
oder zusätzliche, neue oder andere Anträge.

Zwei im Nachgang zur Kirchgemeindeversammlung 
eingereichte Stimmrechtsrekurse wurden von der 
Rekurskommission der röm.-kath. Körperschaft 
des Kantons Zürich abgewiesen (rechtskräftig per 
24. November 2021).

1. Abstimmungsvorlage an der Kirchgemeinde-
versammlung vom 29. August 2021

Die Kirchenpflege hatte der Kirchgemeinde an der 
Kirchgemeindeversammlung vom 29. August 2021 
eine Vorlage unterbreitet, die einen Antrag für ein 
«Basispaket» für bauliche Sanierungsmassnahmen 
sowie einen Antrag für ein «Zusatzpaket» enthielt. 
Konkret wurden folgende Anträge unterbreitet:

1. Baukredit für das Basispaket über Fr. 6‘640‘000 
inkl. MWSt. für bauliche Sanierungsmassnah-
men des Kirchenzentrums und Aufwertung des 
Kirchenraums

2. Bei Gutheissung des Antrages Basispaket: 
Antrag Baukredit für Zusatzpaket über  
Fr. 1‘400‘000 inkl. MWSt. für bauliche Verbes-
serungen Mauritiussaal, UG und für zusätzliche 
Massnahmen im Kirchenraum.
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II. Zur Höhe der Kreditvorlage

Der zur Abstimmung beantragte Kredit beträgt CHF 6‘170‘000 inkl. MWSt. und stützt sich auf den  
angepassten Kostenvoranschlag per 1. März 2022. Der Kostenvoranschlag basiert auf einer Genauig-
keit von +/-10 %, zuzüglich allfällige Teuerung seit 1. April 2019.

Gegenüber der Vorlage an der Kirchgemeindeversammlung vom 29. August 2021 haben sich infolge des 
gutgeheissenen Kürzungsantrages folgende Änderungen ergeben.

Gesamthaft reduziert sich somit die Kreditvorlage 
um Fr. 470’000 inkl. MWSt.

Kostenvoranschlag (KV)
Positionen
Sanierung / Anpassungen

KV 1. März 2022 
(Grundlage für Abst. 

vom 25. Sept.2022)
Franken

KV 5. März 2021 
(Grundlage für KGV
vom 29. Aug. 2021)

Franken

Anpassung 
(Kürzung)

Franken

• Von der Anpassung nicht betroffene 
Positionen (ohne Projektierungskredit)

• 900 Ausstattung  
(Sanierung Bestuhlung)

• 910 Liturgische Ausstattung 
u.a. Altar, Ambo, Lichtobjekte

• 291 Generalplanhonorar 
(ohne Projektierungskredit)

• 296.2 Liturg. Spezialist
• 1000 Reserve/Rundung

 5’236’000

0

0

576’500 

25’000
332‘500

5’236’000

183’000

162’000

613’300 

96’000
349’700

0

183’000

162’000

36’800

71’000
17’200

Gesamttotal inkl. MWSt.
(ohne Projektierungskredit)

6’170’000 6’640’000 470’000
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III. Zum Sanierungsprojekt

Die Kreditvorlage umfasst die aus Sicht der Kirchenpflege dringenden und wichtigen Sanierungen,  
insbesondere das Flachdach, die Haustechnik und die Fassade (inkl. Dämmung) sowie die Verbesse-
rung der Lichtverhältnisse.

Nicht vom Kreditbegehren betroffen sind, wie unter Pt. I, Ziffer 2 erläutert, zusätzliche Arbeiten zur 
Aufwertung des Kirchenraumes oder neue Ausstattungen. Entsprechende Massnahmen oder ein  
entsprechendes Kreditbegehren müssten der Kirchgemeindeversammlung neu vorgelegt werden. 
Somit gelangen die vorerwähnten KV-Positionen 900 und 910 sowie das seinerzeitiges Zusatzpaket 
nicht zur Abstimmung.

Werterhaltung und Anpassungen an den  
Nutzungsbedarf

• Wesentliche Gebäudebestandteile haben mittler- 
weile ihre Lebensdauer teilweise schon lange 
überschritten. Diverse Schäden, wie das undichte 
Flachdach, sind offensichtlich und müssen beho-
ben werden. In den letzten Jahrzehnten wurden 
am Dach immer wieder Reparaturen durchge-
führt, diese konnten jedoch das Problem nicht 
dauerhaft beheben. Wasser dringt nach wie vor 
durch das Flachdach in den Kirchenraum. Immer 
wiederkehrende Reparaturen verursachen hohe 
Kosten. Aus diesen Gründen ist eine Sanierung 
unumgänglich.

• Die vorgeschlagenen Massnahmen und Anpas-
sungen dienen der baulichen Werterhaltung und 
den Anforderungen und Erwartungen an eine 
künftige Nutzung, die aufgrund der Bauplanung 
in Regensdorf in den kommenden Jahren zuneh-
men dürfte. 

1. Baugeschichte

Der Mauritiussaal sowie die Administration (ehe-
maliges Pfarrhaus) wurden in den Jahren 1959 / 60 
durch den Architekten Richard P. Krieg erstellt. 
In den Jahren 1973 / 74 erfolgte die Erweiterung 
bestehend aus dem Sakralbau, den Gemeinderäu-
men sowie dem neuen Pfarrhaus durch den Archi-
tekten Prof. Benedikt Huber.

Folgende grössere Baumassnahmen wurden in den 
letzten Jahren ausgeführt:

• 2010 wurde eine Gasheizung mit neuer Warmwas-
seraufbereitung mit einer Solaranlage realisiert.

• 2013 / 14 wurde das Foyer, das Bistro und das 
Atrium erneuert sowie die Büros der Administra-
tion renoviert.

Ansonsten wurde in den Jahren seit der Bauzeit nur 
der sogenannte «kleine Unterhalt» durchgeführt. 
Schon lange anstehende Sanierungsmassnahmen, 
wie zum Beispiel beim Flachdach, wurden wegen 
der bevorstehenden erforderlichen energetischen 
Gesamtsanierung des Gebäudes nicht vorzeitig 
ausgeführt.

2. Aktuelle Situation und Sanierungsziel

Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme und 
-analyse wurde zusammen mit dem Architekturbüro 
Fässler + Partner und Fachplanern sowie dem für 
den Kirchenraum spezialisierten Gestalter, Frédéric 
Dedelley, ein Bauprojekt mit einem Kostenvorschlag 
+/- 10 % erarbeitet. Ein Überblick über die KV-
Hauptkapitel und deren Kosten ist im Anhang dieser 
Abstimmungsweisung enthalten. Die Massnahmen 
entsprechen heutigem Baustandard, bewahren aber 
jene Bauteile, die nach wie vor in gutem Zustand sind.
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Sicherheits-Standards
• Nach 48 Jahren entsprechen die Sicherheitsvor-

richtungen nicht mehr den heutigen Vorschriften, 
z. B. müssen bei der Kirche Türen mit höherem 
Feuerwiderstand eingebaut werden und die Not-
ausgänge müssen baulich angepasst und optisch 
aufgewertet (sichtbarer) werden.

• Die geltenden Sicherheitsbestimmungen sind 
nicht mehr eingehalten: Für einen genügen-
den Brandschutz müssen die Türen der Kirche 
mit den entsprechenden Anforderungen an den  
Feuerwiderstand (EL 30) ausgerüstet werden. In 
der Kirche müssen die Notausgänge angepasst 
und sollen mit farbigen Glascollagen bestückt 
werden.

Bewirtschaftung & Unterhalt
• Als Folge der Sanierung wird – neben massiv tie-

ferem Energieverbrauch – mit Vorteilen für die 
Bewirtschaftung gerechnet. So werden die perso-
nellen Ressourcen im Unterhalt besser planbar, 
Nutzungseinschränkungen werden eliminiert, 
die räumlichen Anpassungen, insbesondere aber 
Haustechnik optimieren die Nutzung.

• Die Unterhaltskosten, sowie der Aufwand für den 
Hausdienst sind schon heute hoch und würden 
sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen.

Haustechnik und Elektroinstallationen
• Die Haustechnik stammt wie die meisten Teile der 

Bausubstanz aus der Zeit der Erstellung der Bau-
ten und funktioniert, insbesondere die Lüftung, 
nur noch unzuverlässig und mit stark reduzierter 
Leistung.

• Die Elektroinstallationen funktionieren nur noch 
teilweise, zudem sind einzelne Komponen-
ten nicht mehr erhältlich. Die Leitungen sind  
veraltet und müssen nach den entsprechenden 
geltenden Sicherheits- und VSE-Normen ersetzt 
werden

Energetische Sanierung
• Die Gebäudehülle, wie Dach, Wände und Fenster, 

erfüllen die heutigen energetischen Anforderun-
gen bei weitem nicht mehr. Mit einer Sanierung 
dieser Elemente können die Energiekosten sowie 
der CO2-Ausstoss bis zu 45 % reduziert wer-
den. Durch eine selektive Heiz- und Lüftungs-
steuerung kann der Energieverbrauch zusätzlich 
optimiert werden. Zudem kann mit finanziellen  
Beiträgen der kantonalen Kirche, des Kantons 
und des Bundes gerechnet werden.
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4. Finanzierung

Es ist eine Finanzierung über Eigenmittel in der 
Höhe von Fr. 2’580’000 vorgesehen. Von Seiten der 
Zentralkirche werden sodann Beiträge von 3 % der 
Brutto-Investition erwartet, weitere Beiträge im 
Zusammenhang mit der energetischen Sanierung 
sind anzunehmen (Betragshöhe noch offen).

Oktober 2017 Ernennung einer 5-köpfigen Baukommission unter der Leitung von
  Walter Stählin und Aufnahme der Arbeit der Baukommission
Oktober 2017 Ausschreibung zur Evaluation des Architekturbüros Fässler + Partner AG für
  die Erarbeitung eines Bauprojektes
28. November 2017 KGV: Genehmigung Projektierungskredit über Fr. 330’000
Winter 2017 / 18 Beginn der Planungsarbeiten (Bestandesaufnahmen, vertiefte Gebäudeanalyse,
  Verfassen Raumbuch etc.)
2018 / 2019 Mitwirkungsverfahren der Kirchgemeindemitglieder 
  (es gingen über 90 Anregungen ein, die bearbeitet wurden)
2. Juli 2019 KGV: Genehmigung Zusatzkredit zum Projektierungskredit über Fr. 230’000
5. März 2021 Erstellung Bauprojekt und Kostenvoranschlag +/-10 % 
29. August 2021 KGV: Details dazu vgl. Pt. I. 
25. September 2022 Urnenabstimmung über Baukredit mit Anpassungen, Detail vgl. Pt. II und III
ab Oktober 2022 Baueingabe, Ausführungsphase, Submissionen/Arbeitsvergaben
1. Quartal 2023 Geplanter Baubeginn 
3. Quartal 2024 Fertigstellung/Einweihung

Es ist mit folgenden Folgekosten pro Jahr zu rechnen:
Durchschnittsberechnung auf die Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren gemäss HRM2

Kapitalfolgekosten:
+ Abschreibungen (5 % der Brutto-Investition von Fr. 6’730’000 inkl. Projektierungskosten von Fr. 560’000) Fr. 336’500 
+ Verzinsung (2.0 % Kreditaufnahme Dritter von Fr. 3’590’00) Fr.  40’053

Betriebliche Folgekosten:
+ Sachaufwand (2 % des Sanierungskredits von Fr. 6’170’000) Fr. 123’400 

Folgeerträge:
- Einsparungen Energie- und Unterhaltskosten (Schätzung) Fr. 30’000 

Total jährliche Netto-Folgekosten inkl. MWSt. Fr. 469’953

Zur Finanzierung des Vorhabens wird gemäss heutiger Einschätzung mit einer Steuerfusserhöhung um  
1 % auf neu 11 % ab 2023 zu rechnen sein.

Es wird somit mit einer notwendig werdenden 
Fremdfinanzierung (Kreditaufnahme) von
Fr. 3’590’000 gerechnet.

3. Meilensteine und Plandaten
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6. Abschliessende Bemerkungen

Die  Kirchenpflege und die Baukommission emp-
fehlen den  Stimmberechtigten der röm.-kath. 
Kirchgemeinde Regensdorf die Annahme des Bau-
kredites. Das vorgeschlagene Projekt umfasst 
zwingend notwendige Sanierungsmassnahmen 
zur Erhaltung der Bausubstanz, zur energetischen 
Sanierung und zur Sicherstellung von sicherheits-
relevanten Einrichtungen sowie die Gewährleistung 
einer optimalen und effizienten Bewirtschaftung.

Die Kirchenpflege ist der Meinung, dass mit den 
vorgestellten Sanierungsmassnahmen ein über-
zeugendes, zukunftsweisendes und angemessenes 
Projekt vorliegt.

Zum Schluss sei hier noch erwähnt, dass die 
bischöfliche Baukommission das Sanierungs- 
vorhaben ebenfalls ausdrücklich gutheisst.

Regensdorf, 29. Juli 2022

Der Präsident       Der Aktuar 

Giovanni Catania      Gebhard Schumann

5. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Vor-
lage und die Finanzierung des Vorhabens an der Sit-
zung vom 12. Juli 2022 geprüft und dazu folgenden 
Abschied als Empfehlung an die Stimmberech-
tigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf 
beschlossen:

Zur Urnenabstimmung vom 25. September 2022 
werden den Stimmberechtigten der röm.-kath. 
Kirchgemeinde Regensdorf das Sanierungsprojekt 
mit den nachfolgenden Eckdaten zur Abstimmung 
vorgelegt:

Dabei wird mit Netto-Folgekosten pro Jahr während 
20 Jahren von Fr. 469’953 gerechnet. Diese beru-
hen auf einer Durchschnittsberechnung über die 
gesamte Nutzungsdauer von 20 Jahren gemäss 
HRM2.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das zur 
Abstimmung vorgelegte Sanierungsvorhaben und 
die damit verbundene Kreditverpflichtung und 
Finanzierung, zur Kenntnis genommen und insbe-
sondere aus finanzpolitischer Sicht geprüft.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den 
Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde 
Regensdorf die vorgestellten Sanierungsmass-
nahmen für das Kirchenzentrums Regensdorf mit 
einem Baukredit von Fr. 6’170’000 inkl. Mehrwert-
steuer an der Urnenabstimmung vom 25. Septem-
ber 2022 zu bewilligen. Begründung: Diese drin-
gend notwendige Gesamtsanierung ist mehr als 
überfällig, zumal seit längerer Zeit keine grösseren 
Investitionen getätigt worden sind.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-
sen, dass für die Finanzierung und die Abdeckung 
der Folgekosten mit grosser Wahrscheinlichkeit 
eine Steuerfusserhöhung um 1 % ab 2023 auf neu 
11 % notwendig sein wird.

Baukredit bzw. Verpflichtungskredit *Fr. 6’170’000
Finanzierung über Eigenmittel Fr. 2’580’000
Fremdfinanzierung (Kreditaufnahme) Fr. 3’590’000
 *inkl. Mehrwertsteuer
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ANHANG – HAUPTPOSITIONEN KOSTENVORANSCHLAG (1. MÄRZ 2022) 

Bau-
kosten-

plan
(BKP)

Arbeitsgattung / Arbeiten Projekt.-
Kredit

genehmigt

Baukredit
+/-10 %

Abstimmung 
vom 25.9.22

000 Finanzierung vor Baubeginn 24’000

100 Bestandesaufnahmen 55’500

112 Abbrüche Demontagen 95’000

119 Schadstoffsanierung 52’500

122 Provisorien 25’000

211 Baumeisterarbeiten /Baustelleneinrichtung 105’000

211.1 Gerüste 160’000

211.4 Kanalisation im Gebäude 50’000

214 Zimmerarbeiten Kegelbahn 35’000

221 Äussere Abschlüsse neue 3-fach Verglasung im ganzen Zentrum 500’000

221.8 Kunstverglasungen bei den Notausgängen in der Kirche 66’000

222 Spenglerarbeiten 400’000

223 Blitzschutz 40’000

224 Bedachungen 450’000

224.3 Glaseinbauten in Flachdächern 15’000

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen 400’000

227 Malerarbeiten aussen 50’000

228 Sonnenschutz Fenster Oberlichter in der Kirche 100’000

230 Elektroanlagen werden nach den VSE-Vorschriften saniert 863’000

240 Heizungsanlagen 116’000

244 Lüftungsanlagen für das ganze Pfarreizentrum 480’000

250 Sanitäre Anlagen 42’000

271 Gipserarbeiten 152’500

272 Innentüren aus Metall 10’000

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 30’000

272.3 Innere Verglasungen aus Metall 25’000

273 Innentüren aus Holz Brandschutz EI30 110’000

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 22’500

275 Schliessanlage 35’000

281.3 Bodenbeläge aus Stein 2’500

281.7 Bodenbeläge aus Holz Kirche / Kapelle 80’000

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 10’000

283 Deckenbekleidungen 125’000

285 Innere Oberflächenbehandlungen 188’000

287 Baureinigung 15’000

289.1 Orgel-Sicherstellung während der Sanierung, Ab- und Aufbau 50’000

290 Honorare (Generalplaner) inkl. Fr. 5’000 für Öffentlichkeitsarbeit 504’500 606’500

400 Umgebung 60’000

500 Baunebenkosten 247’000

1000 Reserve / Rundung 332’500
TOTAL in Franken, inkl. MWSt. 560’000 6'170’000

Weitere Details zur Sanierung (Kostenvoranschlag, Berichte etc.) können im Sekretariat der röm.-kath. Kirch-
gemeinde Regensdorf, Schulstrasse 112, 8105 Regensdorf, zu den Öffnungszeiten, eingesehen werden.

am 28.11.17 und 2.7.19


